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 Arbeitshilfe zur Qualitätssicherung 
Bescheinigung des Testergebnisses des PoC-Antigentests auf SARS-CoV-2 in der 
Apotheke 

Hinweise zur Benutzung des Bogens 
 
Die folgende Arbeitshilfe kann zur Mitteilung des Ergebnisses des PoC-Antigentests auf 
SARS-CoV-2 an den Getesteten genutzt werden und kann zusammen mit der Einverständ-
niserklärung zur Auftrags- und Leistungsdokumentation nach § 7 Abs. 5 Coronavirus Test-
verordnung (TestV) genutzt werden. Die Arbeitshilfe berücksichtigt neben den Anforderun-
gen der TestV den standardisierten Datensatz für Testergebnisse des gemeinsamen Aus-
schusses für Gesundheitssicherheit der EU1. Diese Bescheinigung sollte somit in anderen 
EU-Staaten anerkannt werden, empfehlenswert ist allerdings die Ausstellung eines digitalen 
Covid-19-Testzertifikats nach § 22 Abs. 7 Infektionsschutzgesetz. Ggf. müssen innerhalb 
Deutschlands landesrechtliche Vorgaben beachtet werden. Die Test-ID findet sich in der 
Liste der Antigen-Tests zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)2. Positive Testergebnisse müs-
sen an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden. Mit diesem ist zu klären, ob diese 
Bescheinigung gleichzeitig für die Meldung genutzt werden kann.  
 
Bei einem positiven Testergebnis empfiehlt sich die telefonische Aufklärung des Patienten 
über das weitere Vorgehen. Bietet die Apotheke die Probenahme für die weiterführende 
PCR-Testung nicht selbst an, muss sich der Patient in häusliche Quarantäne begeben und 
seine Haushaltsangehörigen informieren, die sich ebenfalls in häusliche Quarantäne bege-
ben sollten. Der Patient sollte telefonisch zur weiteren Diagnostik und Behandlung seinen 
Hausarzt oder außerhalb dessen Sprechzeiten den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 
116 117 kontaktieren. Ggf. wird der Arzt einen Bestätigungstest veranlassen. Bei Auftreten 
lebensbedrohlicher Symptome sollte sich der Patient per Notruf an die 112 wenden. Weiter-
hin kann dem Patienten empfohlen werden, die Daten weiterer Kontakte für das zuständige 
Gesundheitsamt bereitzuhalten.  
 
Insbesondere für symptomlose Patienten ist es wichtig, sich vom Gesundheitsamt eine Be-
scheinigung über die Anordnung der Quarantäne für den Arbeitgeber zu besorgen. Bei 
Symptomen kann ein Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen. 
 
Für den Fall, dass die Apotheke selbst die Probenahme für die weiterführende PCR-Testung 
anbietet, sind die Hinweise für den Getesteten in der Bescheinigung zu ändern und an den 
organisatorischen Ablauf in der Apotheke anzupassen. Beispielsweise kann der positiv Ge-
testete aufgefordert werden, sich unter einer bestimmten Telefonnummer in der Apotheke zu 
melden, um einen Termin für den PCR-Abstrich zu vereinbaren. 
 
Bei einem negativen Testergebnis ist darauf hinzuweisen, dass es sich um eine Momentauf-
nahme handelt und der Test keine 100%ige Sicherheit bietet. Sollten in den kommenden Ta-
gen klinische Symptome, wie Fieber, Husten, Geschmacksstörungen, Geruchsstörungen o-
der Halsschmerzen auftreten, ist umgehend der Hausarzt oder außerhalb dessen Sprechzei-
ten der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117 zu kontaktieren.  
 
Unerlässlich bleibt die Einhaltung der Maßnahmen zum Infektionsschutz. 
 
 
                                                 
1 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-
list_en.pdf  
2 https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=110:100:4653209737680:::::&tz=2:00  

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=110:100:4653209737680:::::&tz=2:00
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Bescheinigung über das Testergebnis des 
PoC-Antigentests auf SARS-CoV-2 in der Apotheke 
(COVID-19 rapid antigen test result certificate)* 

 

Ein 

☐ positives (positive) 

☐ negatives (negative) 

COVID-19 Testergebnis wird bescheinigt für: 
(COVID-19 rapid antigen test result is certified for:) 

  Nachname (Surname) Vorname (First Name) 

Adresse (Address) Geburtsdatum 
(Date of Birth)  

Geschlecht (Gender) 
 

☐ weiblich (female) 
☐ männlich (male) 
☐ divers (diverse) 

Der PoC-Antigentest auf SARS-CoV-2 wurde durchgeführt von: 
(COVID-19 rapid antigen test was performed by:) 

 Nachname (Surname) Vorname (First Name) 

Probennahmeverfahren (Sample origin) 
 

☐ Nasopharyngealabstrich (nasopharyngeal swab) 
☐ Rachenabstrich (oropharyngeal swab) 
☐ Nasenabstrich (nasal swab) 
☒ Speichel (saliva) 
☐ anderes (other): 

Name, Adresse und  
Kontaktdaten der Apotheke  

(Name, Address and Contact details 
of the pharmacy) 

Bezeichnung des verwendeten Tests  
(Commercial name of the test used) 

Hersteller des verwendeten Tests  
(Manufacturer of the test used) 

DE 
Test-ID 

 
 

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite. 
(Please follow the advice on next page.) 

 
*complies with ANNEX II: Common standardised set of data to be included in COVID-19 test result 

Datum und Uhrzeit der Testung 
(Date and time of testing) 
 

       Unterschrift 
       (Sign) 
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 Arbeitshilfe zur Qualitätssicherung 
Bescheinigung des Testergebnisses des PoC-Antigentests auf SARS-CoV-2 in der 
Apotheke 

Bitte beachten Sie: 
Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses auf SARS-CoV-2 begeben Sie sich bitte umgehend 
in häusliche Quarantäne und kontaktieren Sie zur weiteren Diagnostik und Behandlung telefonisch 
Ihren Hausarzt.  
 
Bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses auf SARS-CoV-2 halten Sie sich bitte weiterhin an 
die geltenden AHA-Regeln (Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske tragen), da dieses 
Ergebnis nur eine Momentaufnahme darstellt und der Test keine 100%ige Sicherheit bietet.  
 
Treten bei Ihnen typische Symptome einer COVID-19-Infektion auf, kontaktieren Sie bitte telefo-
nisch Ihren Hausarzt oder außerhalb der Sprechzeiten den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 
117. Bei Lebensgefahr, wie starker Atemnot, wenden Sie sich an die 112. 
 

certificates, as agreed by Member States on 17 February 2021  
 

 

Please note: 
In the event of a positive test result for SARS-CoV-2, please immediately enter quarantine at home 
and contact your primary care physician by telephone for further diagnosis and treatment. 
 
If the test result is negative for SARS-CoV-2, please continue to follow the applicable rules (keep 
your distance - observe hygiene - wear a medical mask), as this result is only reliable for a short 
time and the test does not provide 100% certainty. 
 
If you develop typical symptoms of a COVID-19 infection, please call your primary care physician or 
the medical on-call service outside office hours on 116 117. In case of danger to life, such as severe 
respiratory distress, contact 112. 


	(COVID-19 rapid antigen test result certificate)*

